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Ordnung zur Änderung der Gebührenordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang 

MBA & Engineering 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 25.06.2026 

 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 7 Satz 1 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 
2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) und § 4 Abs. 1 Hochschulgebührensatzung der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 15.12.2023, in deren jeweils gültiger 
Fassung, erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende 
Gebührenordnung: 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührenordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang MBA & Engineering an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 20.05.2025 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Abs. 1 wird der Betrag „8.850,00 Euro“ durch den Betrag „9.900,00 Euro“ ersetzt. 

 
2. In § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 wird der Betrag „2.950,00 Euro“ jeweils durch den Betrag „3.300,00 

Euro“ ersetzt. 
 

3. In § 3 Abs. 6 Satz 1 wird der Betrag „1.800,00 Euro“ durch den Betrag „2.300,00 Euro“ ersetzt.  
 

4. In § 3 Abs. 7 wird in Satz 1 der Betrag „7.500,00 Euro“ durch den Betrag „8.100,00 Euro“ und in 
Satz 2 der Betrag „2.500,00 Euro“ durch den Betrag „2.700,00 Euro“ ersetzt.  
 

5. § 5 wird zu § 4. 
 
 

§ 2 
 
Diese Ordnung tritt am 01.10.2026 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die das Studium im 
weiterbildenden Masterstudiengang MBA & Engineering nach dem Sommersemester 2026 
aufnehmen. 
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